
 An das  
Deutsche Patent- und Markenamt 
80297 München 

 DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT 

Antrag auf Erteilung eines  
ergänzenden Schutzzertifikats für 

 Arzneimittel 
 Pflanzenschutzmittel 
 TELEFAX vorab am     

(1) 

In der 
Anschrift 

Straße, 
Haus-Nr. 
und ggf. 
Postfach 
angeben 

Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an: 
      

Aktenzeichen der Zertifikatsanmeldung (wird vom Deutschen Patent- 
und Markenamt vergeben) 

(2) Zeichen des Antragstellers/Vertreters (max. 20 Stellen) 

      
Telefon des Antragstellers/Vertreters 

      
Datum 

      
(3) Der Empfänger im Anschriftenfeld ist der ggf. Nr. der Allgemeinen Vollmacht 

  Antragsteller  Zustellungsbevollmächtigte  Vertreter       
Anmelder (Name und Anschrift - kein Postfach! -) 
      

Vertreter (Name und Anschrift) 
      

 Der Anmelder ist eingetragen im Handelsregister Nr.       beim Amtsgericht         

(4) 
nur auszu- 

füllen, wenn 
abweichend 

vom An- 
schriftenfeld 

soweit      (5) 
bekannt 

Vertreter-Nr. 
      

Zustelladressen-Nr. 
      

Nummer des Grundpatentes 
 

(6) Bezeichnung der durch das Grundpatent geschützten Erfindung 
(Titel des Grundpatents; bei Überlänge auf gesondertem Blatt)       

       

(7) Bezeichnung des Erzeugnisses (Wirkstoff oder Wirkstoffzusammensetzung), für das ein Zertifikat erteilt 
werden soll (bei Überlänge auf gesondertem Blatt) 

       

(8) Nummer, Zeitpunkt und Gültigkeit der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses in Deutschland 
        Am Anmeldetag des Zertifikats noch gültig 

(falls zutreffend bitte ankreuzen) 
 Nr.:       vom       

(9) Nummer und Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses in der Europäischen Gemein-
schaft (EU) oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), falls diese vor der Genehmigung nach (8) erteilt wurde 

 Nr.:       vom       
(10)  Antrag auf Verlängerung der Laufzeit i.S.d. Art. 1 Buchstabe e AM-VO (nur bei Arzneimitteln) 

   Der Antrag betrifft kein Arzneimittel, das als Arzneimittel für seltene Leiden ausgewiesen ist 

Gebührenzahlung in Höhe von       EUR 
(11) 

Kosten- 
hinweise 

s. Rückseite 
 Einzugsermächtigung 

 Vordruck (A 9507) ist beigefügt 
 Überweisung (nach Erhalt 

 der Empfangsbescheinigung) 

 

(12) Anlagen 
 1.     Kopie der Genehmigung nach (8) 8. Vollmacht 

 2.     
Kopie der vorläufigen Genehmigung, wenn sich die endgültige  
Genehmigung unmittelbar anschließt 9.     

Kopie der Erklärung über die Übereinstimmung des Antrags auf  
Genehmigung (s. Feld 8) mit dem gebilligten und ausgeführten 
pädiatrischen Prüfkonzept 

 
3.     

Angabe der Identität des Erzeugnisses der  
Genehmigung nach (9) 10.     

Nachweis, dass das Erzeugnis in allen anderen Mitgliedsstaaten der EU  
zugelassen ist 

 
4.     

Angabe der Rechtsvorschrift, auf deren Grundlage  
das Verfahren der Genehmigung nach (9) durchgeführt wurde     

 
5.     

Kopie der Veröffentlichung der Genehmigung 
zu (9) im amtlichen Mitteilungsblatt          

 
6.     Übersetzungen   

(13) Unterschrift(en) 
 

7.     

Angaben (einschließlich Nachweis der chemischen Zusam-
mensetzung des Erzeugnisses) zur Erläuterung des Schutzes 
des Erzeugnisses durch das Grundpatent (§ 19 PatV)   

 

      
       (14) Funktion des Unterzeichners 
 Nur von der Dokumentenannahme auszufüllen: 

Dieser Antrag ist an dem durch Perforierung angegebenen Tag, bei Übermittlung durch Telefax an dem durch das Empfangsgerät aufgedruckten Datum beim 
Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen. Er hat das o.a. Aktenzeichen erhalten. 
Dieses Aktenzeichen ist bei allen Eingaben anzugeben. Bei Zahlungen sind das vollständige Aktenzeichen und der Verwendungszweck in Form der Gebüh-
rennummer (s. Rückseite) zu vermerken. 

P 2008 
1.09 

 Bei Einzugsermächtigung: A 9507 bzw. Doppel an Referat 4.2.1. – Zahlungsverkehr – gesandt. 
 Die genannten Anlagen sind vollständig eingegangen. 
 Folgende o.a. Anlagen fehlen: 

Mit diesen Angaben ist keinerlei Aussage dazu verbunden, inwieweit die eingereichten Unterlagen den 
formellen und inhaltlichen Anmeldeerfordernissen entsprechen. 

 
Bitte beachten Sie die Hinweise 

auf der Rückseite 
der zurückgehaltenen Antragsdurchschrift 



 

Empfangsbescheinigung 
 DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT 

Antrag auf Erteilung eines  
ergänzenden Schutzzertifikats für 

 Arzneimittel 
 Pflanzenschutzmittel 
 TELEFAX vorab am       

(1) 

In der 
Anschrift 

Straße, 
Haus-Nr. 
und ggf. 
Postfach 
angeben 

Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an:       

Aktenzeichen der Zertifikatsanmeldung (wird vom Deutschen Patent- 
und Markenamt vergeben) 

(2) Zeichen des Antragstellers/Vertreters (max. 20 Stellen)       Telefon des Antragstellers/Vertreters       Datum       

(3) Der Empfänger im Anschriftenfeld ist der ggf. Nr. der Allgemeinen Vollmacht 
  Antragsteller  Zustellungsbevollmächtigte  Vertreter       

Anmelder (Name und Anschrift - kein Postfach! -)       Vertreter (Name und Anschrift)       

 Der Anmelder ist eingetragen im Handelsregister Nr.       beim Amtsgericht         

(4) 
nur auszu- 

füllen, wenn 
abweichend 

vom An- 
schriftenfeld 

soweit      (5) 
bekannt 

Vertreter-Nr.       Zustelladressen-Nr.       Nummer des Grundpatentes 
 

(6) Bezeichnung der durch das Grundpatent geschützten Erfindung 
(Titel des Grundpatents; bei Überlänge auf gesondertem Blatt)       

 
      

(7) Bezeichnung des Erzeugnisses (Wirkstoff oder Wirkstoffzusammensetzung), für das ein Zertifikat erteilt 
werden soll (bei Überlänge auf gesondertem Blatt) 

 
      

(8) Nummer, Zeitpunkt und Gültigkeit der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses in Deutschland 
 

      
 Am Anmeldetag des Zertifikats noch gültig 
(falls zutreffend bitte ankreuzen) 

 Nr.:       vom       
(9) Nummer und Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses in der Europäischen Gemein-

schaft (EU) oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), falls diese vor der Genehmigung nach (8) erteilt wurde 
 Nr.:       vom       

(10)  Antrag auf Verlängerung der Laufzeit i.S.d. Art. 1 Buchstabe e AM-VO (nur bei Arzneimitteln) 
   Der Antrag betrifft kein Arzneimittel, das als Arzneimittel für seltene Leiden ausgewiesen ist 

Gebührenzahlung in Höhe von       EUR 
(11) 

Kosten- 
hinweise 

s. Rückseite 
 Einzugsermächtigung 

 Vordruck (A 9507) ist beigefügt 
 Überweisung (nach Erhalt 

 der Empfangsbescheinigung) 

 

(12) Anlagen 
 1.     Kopie der Genehmigung nach (8) 8.     Vollmacht 

 2.     
Kopie der vorläufigen Genehmigung, wenn sich die endgültige  
Genehmigung unmittelbar anschließt 9.     

Kopie der Erklärung über die Übereinstimmung des Antrags auf  
Genehmigung (s. Feld 8) mit dem gebilligten und ausgeführten 
pädiatrischen Prüfkonzept 

 
3.     

Angabe der Identität des Erzeugnisses der  
Genehmigung nach (9) 10.     

Nachweis, dass das Erzeugnis in allen anderen Mitgliedsstaaten der EU  
zugelassen ist 

 
4.     

Angabe der Rechtsvorschrift, auf deren Grundlage  
das Verfahren der Genehmigung nach (9) durchgeführt wurde    

 
5.     

Kopie der Veröffentlichung der Genehmigung 
zu (9) im amtlichen Mitteilungsblatt          

 
6.     Übersetzungen   

(13) Unterschrift(en) 
 

7.     

Angaben (einschließlich Nachweis der chemischen Zusam-
mensetzung des Erzeugnisses) zur Erläuterung des Schutzes 
des Erzeugnisses durch das Grundpatent (§ 19 PatV)   

 

      
       (14) Funktion des Unterzeichners 
 Nur von der Dokumentenannahme auszufüllen: 

Dieser Antrag ist an dem durch Perforierung angegebenen Tag, bei Übermittlung durch Telefax an dem durch das Empfangsgerät aufgedruckten Datum beim 
Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen. Er hat das o.a. Aktenzeichen erhalten. 
Dieses Aktenzeichen ist bei allen Eingaben anzugeben. Bei Zahlungen sind das vollständige Aktenzeichen und der Verwendungszweck in Form der Gebüh-
rennummer (s. Rückseite) zu vermerken. 

P 2008 
1.09 

EB 

 Bei Einzugsermächtigung: A 9507 bzw. Doppel an Referat 4.2.1. – Zahlungsverkehr – gesandt. 
 Die genannten Anlagen sind vollständig eingegangen. 
 Folgende o.a. Anlagen fehlen: 

Mit diesen Angaben ist keinerlei Aussage dazu verbunden, inwieweit die eingereichten Unterlagen den 
formellen und inhaltlichen Anmeldeerfordernissen entsprechen. 

(Dienstsiegel)
Bitte beachten Sie die Hinweise 

auf der Rückseite 
der zurückgehaltenen Antragsdurchschrift 



 
Für Ihre Akten 
Bitte nicht mit einsenden 

 DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT 

Antrag auf Erteilung eines  
ergänzenden Schutzzertifikats für 

 Arzneimittel 
 Pflanzenschutzmittel 
 TELEFAX vorab am       

(1) 

In der 
Anschrift 

Straße, 
Haus-Nr. 
und ggf. 
Postfach 
angeben 

Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an:       

Aktenzeichen der Zertifikatsanmeldung (wird vom Deutschen Patent- 
und Markenamt vergeben) 

(2) Zeichen des Antragstellers/Vertreters (max. 20 Stellen)       Telefon des Antragstellers/Vertreters       Datum       

(3) Der Empfänger im Anschriftenfeld ist der ggf. Nr. der Allgemeinen Vollmacht 
  Antragsteller  Zustellungsbevollmächtigte  Vertreter       

Anmelder (Name und Anschrift - kein Postfach! -)       Vertreter (Name und Anschrift)       

 Der Anmelder ist eingetragen im Handelsregister Nr.       beim Amtsgericht         

(4) 
nur auszu- 

füllen, wenn 
abweichend 

vom An- 
schriftenfeld 

soweit      (5) 
bekannt 

Vertreter-Nr.       Zustelladressen-Nr.       Nummer des Grundpatentes 
 

(6) Bezeichnung der durch das Grundpatent geschützten Erfindung 
(Titel des Grundpatents; bei Überlänge auf gesondertem Blatt)       

 
      

(7) Bezeichnung des Erzeugnisses (Wirkstoff oder Wirkstoffzusammensetzung), für das ein Zertifikat erteilt 
werden soll (bei Überlänge auf gesondertem Blatt) 

 
      

(8) Nummer, Zeitpunkt und Gültigkeit der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses in Deutschland 
 

      
 Am Anmeldetag des Zertifikats noch gültig 
(falls zutreffend bitte ankreuzen) 

 Nr.:       vom       
(9) Nummer und Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses in der Europäischen Gemein-

schaft (EU) oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), falls diese vor der Genehmigung nach (8) erteilt wurde 
 Nr.:       vom       

(10)  Antrag auf Verlängerung der Laufzeit i.S.d. Art. 1 Buchstabe e AM-VO (nur bei Arzneimitteln) 
   Der Antrag betrifft kein Arzneimittel, das als Arzneimittel für seltene Leiden ausgewiesen ist 

Gebührenzahlung in Höhe von       EUR 
(11) 

Kosten- 
hinweise 

s. Rückseite 
 Einzugsermächtigung 

 Vordruck (A 9507) ist beigefügt 
 Überweisung (nach Erhalt 

 der Empfangsbescheinigung) 

 

(12) Anlagen 
 1.     Kopie der Genehmigung nach (8) 8.     Vollmacht 

 2.     
Kopie der vorläufigen Genehmigung, wenn sich die endgültige  
Genehmigung unmittelbar anschließt 9.     

Kopie der Erklärung über die Übereinstimmung des Antrags auf  
Genehmigung (s. Feld 8) mit dem gebilligten und ausgeführten 
pädiatrischen Prüfkonzept 

 
3.     

Angabe der Identität des Erzeugnisses der  
Genehmigung nach (9) 10.     

Nachweis, dass das Erzeugnis in allen anderen Mitgliedsstaaten der EU  
zugelassen ist 

 
4.     

Angabe der Rechtsvorschrift, auf deren Grundlage  
das Verfahren der Genehmigung nach (9) durchgeführt wurde    

 
5.     

Kopie der Veröffentlichung der Genehmigung 
zu (9) im amtlichen Mitteilungsblatt          

 
6.     Übersetzungen   

(13) Unterschrift(en) 
 

7.     

Angaben (einschließlich Nachweis der chemischen Zusam-
mensetzung des Erzeugnisses) zur Erläuterung des Schutzes 
des Erzeugnisses durch das Grundpatent (§ 19 PatV)   

 

      
       (14) Funktion des Unterzeichners 
 Nur von der Dokumentenannahme auszufüllen: 

Dieser Antrag ist an dem durch Perforierung angegebenen Tag, bei Übermittlung durch Telefax an dem durch das Empfangsgerät aufgedruckten Datum beim 
Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen. Er hat das o.a. Aktenzeichen erhalten. 
Dieses Aktenzeichen ist bei allen Eingaben anzugeben. Bei Zahlungen sind das vollständige Aktenzeichen und der Verwendungszweck in Form der Gebüh-
rennummer (s. Rückseite) zu vermerken. 

P 2008 
1.09 

 Bei Einzugsermächtigung: A 9507 bzw. Doppel an Referat 4.2.1. – Zahlungsverkehr – gesandt. 
 Die genannten Anlagen sind vollständig eingegangen. 
 Folgende o.a. Anlagen fehlen: 

Mit diesen Angaben ist keinerlei Aussage dazu verbunden, inwieweit die eingereichten Unterlagen den 
formellen und inhaltlichen Anmeldeerfordernissen entsprechen. 

 
Bitte beachten Sie die Hinweise 

auf der Rückseite 
der zurückgehaltenen Antragsdurchschrift 



Ausführliche Hinweise für das Ausfüllen des Antrages finden sich in dem Merkblatt zum Anmeldeformular für 
Schutzzertifikate (P 2798) 

Auszug aus der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die  
Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel 
Artikel 7 

Anmeldung des Zertifikats 
(1) Die Anmeldung des Zertifikats muss innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten, gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem für das Erzeugnis als 
Arzneimittel die Genehmigung für das Inverkehrbringen nach Artikel 3 
Buchstabe b) erteilt wurde, eingereicht werden. 
(2) Ungeachtet des Absatzes 1 muss die Anmeldung des Zertifikats 
dann, wenn die Genehmigung für das Inverkehrbringen vor der Erteilung 
des Grundpatents erfolgt, innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach 
dem Zeitpunkt der Erteilung des Patents eingereicht werden. 
(3) Der Antrag auf Verlängerung der Laufzeit kann gestellt werden, wenn 
ein Zertifikat angemeldet wird oder die Anmeldung des Zertifikats im 
Gange ist und die entsprechenden Anforderungen von Artikel 8 Absatz 1 
Buchstabe d bzw. Artikel 8 Absatz 1a erfüllt sind. 
(4) Der Antrag auf Verlängerung der Laufzeit eines bereits erteilten 
Zertifikats ist spätestens zwei Jahre vor Ablauf des Zertifikats zu stellen. 
(5) Unbeschadet des Absatzes 4 ist für die Dauer von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 der Antrag auf 
Verlängerung der Laufzeit eines bereits erteilten Zertifikats spätestens 
sechs Monate vor Ablauf des Zertifikats zu stellen. 

Artikel 8 
Inhalt der Zertifikatsanmeldung 

(1) Die Zertifikatsanmeldung muss enthalten: 
a) einen Antrag auf Erteilung eines Zertifikats, wobei insbesondere 

anzugeben sind: 
 i)  Name und Anschrift des Anmelders; 
 ii)  falls ein Vertreter bestellt ist, Name und Anschrift des Vertreters; 

 iii)  Nummer des Grundpatents sowie Bezeichnung der Erfindung; 
 iv) Nummer und Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inver-

kehrbringen des Erzeugnisses gemäß Artikel 3 Buchstabe b) 
sowie, falls diese nicht die erste Genehmigung für das Inver-
kehrbringen in der Gemeinschaft ist, auch Nummer und Zeitpunkt 
der letztgenannten Genehmigung; 

b) eine Kopie der Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 
3 Buchstabe b), aus der die Identität des Erzeugnisses ersichtlich ist 
und die insbesondere Nummer und Zeitpunkt der Genehmigung 
sowie die Zusammenfassung der Merkmale des Erzeugnisses 
gemäß Artikel 4a der Richtlinie 65/65/EWG bzw. Artikel 5a der 
Richtlinie 81/851/EWG enthält; 

c) falls die Genehmigung nach Buchstabe b) nicht die erste 
Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als 
Arzneimittel in der Gemeinschaft ist, die Angabe der Identität des so 
genehmigten Erzeugnisses und der Rechtsvorschrift, auf deren 
Grundlage dieses Genehmigungsverfahren durchgeführt wurde, 
sowie eine Kopie der betreffenden Stelle des amtlichen 
Mitteilungsblatts, in dem die Genehmigung veröffentlicht wurde. 

d) falls in der Zertifikatsanmeldung eine Verlängerung der Laufzeit 
beantragt wird: 

 i) eine Kopie der Erklärung über die Übereinstimmung mit einem
gebilligten und ausgeführten pädiatrischen Prüfkonzept gemäß 
Artikel 36 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006; 

 ii) falls erforderlich, zusätzlich zu der Kopie der Genehmigung für
 das Inverkehrbringen gemäß Buchstabe b den Nachweis, dass
 das Erzeugnis in allen anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 36
 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 zugelassen ist. 

(…) 

Auszug aus der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel 

Artikel 7 
Anmeldung des Zertifikats 

(1) Die Anmeldung des Zertifikats muss innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten, gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem für das Erzeugnis als 
Pflanzenschutzmittel die Genehmigung für das Inverkehrbringen nach 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) erteilt wurde, eingereicht werden. 
(2) Ungeachtet des Absatzes 1 muss die Anmeldung des Zertifikats 
dann, wenn die Genehmigung für das Inverkehrbringen vor der Erteilung 
des Grundpatents erfolgt, innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach 
dem Zeitpunkt der Erteilung des Patents eingereicht werden. 

Artikel 8 
Inhalt der Zertifikatsanmeldung 

(1) Die Zertifikatsanmeldung muss enthalten: 
a) einen Antrag auf Erteilung eines Zertifikats, wobei insbesondere 

anzugeben sind: 
 i)  Name und Anschrift des Anmelders; 
 ii)  falls ein Vertreter bestellt ist, Name und Anschrift des Vertreters; 
 iii)  Nummer des Grundpatents sowie Bezeichnung der Erfindung; 

 iv)  Nummer und Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das 
Inverkehrbringen des Erzeugnisses gemäß Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe b) sowie, falls diese nicht die erste Genehmigung für 
das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft ist, auch Nummer und 
Zeitpunkt der letztgenannten Genehmigung; 

b) eine Kopie der Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 
3 Absatz 1 Buchstabe b), aus der die Identität des Erzeugnisses 
ersichtlich ist und die insbesondere Nummer und Zeitpunkt der 
Genehmigung sowie die Zusammenfassung der Merkmale des 
Erzeugnisses gemäß Anhang II Teil A.1 (Ziffern 1 bis 7) oder Teil B.1 
(Ziffern 1 bis 7) der Richtlinie 91/414/EWG oder gemäß gleich-
wertigen Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats enthält, in dem die 
Anmeldung eingereicht wird; 

c) falls die Genehmigung nach Buchstabe b) nicht die erste 
Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als 
Pflanzenschutzmittel in der Gemeinschaft ist, die Angabe der 
Identität des so genehmigten Erzeugnisses und der Rechtsvorschrift, 
auf deren Grundlage dieses Genehmigungsverfahren durchgeführt 
wurde, sowie eine Kopie der betreffenden Stelle des entsprechenden 
amtlichen Mitteilungsblatts, in dem die Genehmigung veröffentlicht 
wurde, oder, bei Fehlen einer solchen Veröffentlichung, jedes 
Dokument, das als Nachweis der Erteilung der Genehmigung, des 
Zeitpunkts der Genehmigung und der Identität des so genehmigten 
Erzeugnisses dient. 

(…) 
Erläuterung zu Feld (11) 
Für Einzugsermächtigungen verwenden Sie bitte den Vordruck A 9507. 

Kostenhinweise 
Die jeweils gültigen Gebühren und Auslagen können dem Kostenmerkblatt A 9510 entnommen werden. 
Gebühr für das Anmeldeverfahren für ein ergänzendes Schutzzertifikat EUR 300,-- (Gebührennummer 311 500) 
Jahresgebühr für das 1. Jahr des ergänzenden Schutzes EUR 2.650,-- (Gebührennummer 312 210) 
Jahresgebühr für das 2. Jahr des ergänzenden Schutzes EUR 2.940,-- (Gebührennummer 312 220) 
Jahresgebühr für das 3. Jahr des ergänzenden Schutzes EUR 3.290,-- (Gebührennummer 312 230) 
Jahresgebühr für das 4. Jahr des ergänzenden Schutzes EUR 3.650,-- (Gebührennummer 312 240) 
Jahresgebühr für das 5. Jahr des ergänzenden Schutzes EUR 4.120,-- (Gebührennummer 312 250) 

Bei der Zahlung sind der Verwendungszweck in Form der Gebührennummer (s.o.) und, soweit bekannt, das vollständige Aktenzeichen 
anzugeben. Unkorrekte bzw. unvollständige Angaben führen zu Verzögerungen in der Bearbeitung. 
Bankverbindung: Konto der Bundeskasse Weiden bei der BBk München 700 010 54 (BLZ 700 000 00) 

Bitte beachten Sie, dass außer der Empfangsbescheinigung keine weitere Gebührenbenachrichtigung versandt wird. 
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